
Oberösterreich

Onlineseminar: Milchviehrationen selbst online berechnen
Milchviehrationen müssen wiederkäuergerecht bleiben. Eckpunkte in der Rationsgestaltung werden erörtert. In dem

Online-Seminar wird vorgezeigt, wie die eigene Ration mit dem LKV-Online Rationsprogramm selbst berechnet werden

kann. Anerkannt lt. § 11 der TGD-Verordnung: 1 Stunde.

Als Ergänzung zu diesem Seminar wird folgende LK-Beratung empfohlen: Rinder Fütterungsberatung.

Ein Onlineseminar ist ein über das Internet durchgeführtes Seminar, an dem Sie von zu Hause aus live vor dem

Computer teilnehmen können. Sie können die Vorträge verfolgen und Fragen stellen. Als Teilnehmer:in sind Sie mit

Ihrem Namen sichtbar und können bei Bedarf Ihr Mikrofon und Video zuschalten.

Ein Onlineseminar ist ein Seminar, das über das Internet abgehalten wird und an dem Sie live von zu Hause aus

teilnehmen können. Sie können die Präsentationen verfolgen und Fragen stellen. Als Teilnehmer:in sind Sie mit Ihrem

Namen sichtbar und können bei Bedarf Ihr Mikrofon und Video einschalten. 

Beachten Sie die technischen Hinweise.

Bei Live-Onlineveranstaltungen wird eine Teilnahmebestätigung ausschließlich für eine einzelne Person pro genutztem

Endgerät ausgestellt.

Änderungen vorbehalten.
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https://ooe.lko.at/rinder-f%C3%BCtterungsberatung+2400+1739051?filter=302
https://ooe.lfi.at/zoom


Oberösterreich

Information

Kursdauer: 3 Einheiten

Kursbeitrag: 32,00 €

Fachbereich: Tierhaltung

Zielgruppe: Milchviehhalter mit Leistungskontrolle

Mitzubringen: Benötigt: Computer/Laptop/Tablet mit

Lautsprecher, Mikrofon und Kamera; stabiles

Internet

Anrechnung: 1 Stunde(n) für TGD Weiterbildung

Verfügbare Termine

02.03.2026 19:00, online

Ort online

Beginn 02.03.2026 19:00

Ende 02.03.2026 22:00

Örtlichkeit Online-Seminarraum, online

Information Kundenservice, Tel +43 (0)50 6902 1500,

info@lfi-ooe.at

Kursnummer 7246/22

Trainer:in DI Franz Tiefenthaller

Termin 1 02.03.2026, 19:00 - 22:00 Uhr
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